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GERICHTSURTEILE ZUR VERLEGERBETEILIGUNG
Kernaussagen

2. KG v. 14.11.2016 „Verlegerbeteiligung“:

• Gilt für Nutzungsrechte und gesetzl. Vergütungsansprüche.
• Ausschüttung folgt dem Rechtefluss.
• Abweichende Beteiligung kann im Vertrag vereinbart werden, aber:

� GEMA darf nicht pauschal von einer solchen Vereinbarung ausgehen.
� Dynamische Verweise in Verlagsverträgen auf GEMA Verteilungsplan können 

unwirksam sein.

1. BGH v. 21.4.2016 „Vogel-Urteil“:

• Gesetzliche Vergütungsansprüche stehen originär den Autoren zu.
• Autoren können zugunsten der Verleger über gesetzl. Vergütungsansprüche verfügen.
• Frühester möglicher Zeitpunkt für Verfügung bleibt offen. Zumindest mit Veröffentlichung

desWerkes.
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NOVELLE VERWERTUNGSGESELLSCHAFTENGESETZ
BGBl. v. 23.12.2016

§ 27a Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen des Urhebers

(1) Nach der Veröffentlichung eines verlegten Werkes oder mit der Anmeldung des Werks bei
der Verwertungsgesellschaft kann der Urheber gegenüber der Verwertungsgesellschaft
zustimmen, dass der Verleger an den Einnahmen aus den in § 63a Satz 1 des
Urheberrechtsgesetzes genannten gesetzlichen Vergütungsansprüchen beteiligt wird.

(2) Die Verwertungsgesellschaft legt die Höhe des Verlegeranteils nach Absatz 1 fest.

§ 27 Verteilungsplan

(1) …

(2) Nimmt die Verwertungsgesellschaft Rechte für mehrere Rechtsinhaber gemeinsam wahr,
kann sie im Verteilungsplan regeln, dass die Einnahmen aus der Wahrnehmung dieser Rechte
unabhängig davon,wer die Rechte eingebracht hat, nach festen Anteilen verteilt werden.
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AUSWIRKUNGEN FÜR MITGLIEDER UND GEMA
Welche unmittelbaren Folgen hat das Urteil i.V.m. der Gesetzesänderung? 

� Verteilung an Verleger zum 1.1.2017 wurde ausgesetzt

� Bei Rechtskraft der Entscheidung Rückabwicklung aller Verlegerzahlungen 
von Juli 2012 bis Oktober 2016, sofern keine Genehmigung oder Nachweis 
der Rechtsinhaberschaft

� Elektronisches Bestätigungsverfahren (EBV) weiterhin zwingend erforderlich: 

� Ablauf des EBV kann nach der Gesetzesänderung optimiert werden 

Nutzungsrechte Gesetzl. VGA

Vergangenheit EBV notwendig EBV notwendig

Zukunft EBV empfohlen EBV notwendig
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ELEKTRONISCHES BESTÄTIGUNGSVERFAHREN - EBV
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GEMA Originalrepertoire

GEMA stellt Vordruck der 
Bestätigungsvereinbarung vorab  zur 

Verfügung.

3. Kontaktaufnahme zum Urheber mit 

Vordruck Bestätigungsvereinbarung

4. Abschluss Bestätigungsvereinbarung

1. Anschreiben mit Vordruck der 
Bestätigungsvereinbarung

5. Upload Werkeliste, 
Bestätigungsvereinbarungen und 

Freistellungserklärung

GEMA

UrheberVerleger

2. Download Werkeliste 

6. GEMA teilt Registrierung mit. 
(Einspruchsmöglichkeit)

Urteil KG BerlinJanuar 2017



ELEKTRONISCHES BESTÄTIGUNGSVERFAHREN (EBV)
Termine und Fristen

Start Download Werkeliste bzw. Subverlagsvereinbarungsliste

Ausschüttung Verlegeranteile vom 1.1.2017 (Nutzungsrechte)

Start Dialog & UploadWerkeliste bzw. Subverlagsvereinbarungsliste

Ausschüttungstermin (regulär 1.4.2017)

EBV-Frist für Verleger zur VGA-Ausschüttung 1.9.2017

Ausschüttungstermin (Nutzungsrechte)

Ausschüttungstermin (Gesetzliche Vergütungsansprüche) 

01.02.2017

01.03.2017 

01.05.2017 [statt 01.06.] 

01.07.2017 [statt 01.09.] 

01.09.2017  

01.06.2017 [statt 16.03.] 

01.03.2017
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WEITERE INFORMATIONEN

Januar 2017 Mitgliederversammlung 2017: Neuerungen 7

Website

Regelmäßige Aktualisierung auf www.gema.de/verlegerbeteiligung

GEMA-Medien

Virtuos (27. März 2017)

Newsletter (alle vier Wochen)

Mitgliedermailing

Mitgliederversammlung 2017

Mitgliederservice

E-Mail: mitgliederservice@gema.de

Telefon: +49 30 21245-300

Montag bis Donnerstag, 9 Uhr bis 17 Uhr // Freitag, 9 Uhr bis 16 Uhr 



Musik 
ist 
uns 
was 
wert
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